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ARD, ZDF und Deutschlandradio
ermöglichen weitere Entlastungen vom
Rundfunkbeitrag für Unternehmen

Köln, 26.11.2020 - ARD, ZDF und Deutschlandradio haben sich auf weitere
Entlastungen für besonders von der Corona-Pandemie betroffene Unter­
nehmen verständigt. Dazu weiten sie die Möglichkeit für Unternehmen aus,
sich von der Rundfunkbeitragspflicht freistellen zu lassen. Anlass ist der
coronabedingte Teil-Lockdown in den Monaten November und Dezember.

Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen des Gemeinwohls können eine
Freistellung von der Rundfunkbeitragspflicht beantragen, wenn eine Be­
triebsstätte aufgrund einer behördlichen Anordnung für insgesamt mindes­



tens drei Monate geschlossen war.

Der Schließungszeitraum muss – anders als bislang – nicht mehr aus drei zu­
sammenhängenden vollen Kalendermonaten bestehen. Zur Ermittlung des
Freistellungszeitraums können Unternehmen sämtliche Tage, an denen eine
Betriebsstätte coronabedingt geschlossen war, zusammenrechnen.

Weitergehende Informationen sowie das entsprechende Antragsformular
stellt der Beitragsservice auf seiner Website rundfunkbeitrag.de zur Ver­
fügung.

Der Beitragsservice mit Sitz in Köln ist eine nicht rechtsfähige Verwaltungsge­
meinschaft von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Er ging 2013 aus der Gebühren­
einzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (GEZ) hervor, die
1973 gegründet wurde und bis Ende 2012 für den Einzug der Rundfunkgebühr
zuständig war. Die Hauptaufgaben des Beitragsservice sind der Einzug des Rund­
funkbeitrags und die Verwaltung der rund 46,1 Mio. privaten und nicht privaten
Beitragskonten. Mehr Informationen unter rundfunkbeitrag.de.
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